
Auftrag zur Lieferung  
 
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau 
Am Bahnhof 2, 15926 Luckau 
Geschäftsführer: Herr Steffen Müller 
Registergericht: Amtsgericht Cottbus, HRB-Nr. 1294 
 

Wärmepumpenstrom 

 

Grundpreis Arbeitspreis 

netto brutto netto brutto 

€/Monat €/Monat Cent/kWh Cent/kWh 

 9,58 11,40 24,39  29,020 

Preisstand ist der 01.03.2024. Die Preise gelten für Kunden im Stromnetzgebiet der Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau. Die Bruttopreise sind gerundet inkl. 19% Umsatzsteuer. Berechnungsgrundlage in den Rechnungen 

sind die Nettopreise. 

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus.  Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben. 

Ihre Lieferanschrift  

     Herr      Frau      Divers   
  Geburtsdatum * 

 

    
Name / Vorname / Titel * 

 

    
Straße / Hausnummer * 

 

    
Postleitzahl / Ort * 

 

    
Telefon, privat  Telefon, geschäftlich 

 

    
Fax / E-Mail 
 

    
Ihre Kundennummer (falls bereits vorhanden) 

 

Bei Geschäftskunden bitte zusätzlich ausfüllen *  
 

 

    
Geschäftsführer 

 

    
Rechtsform 

 

    
Handelsregistereintrag 

 

    
Steuernummer 

Ihre Rechnungsanschrift (falls abweichend von Ihrer Lieferanschrift)  

    
Name / Vorname / Titel 

 

    
Straße / Hausnummer 

    
 

 

    
Postleitzahl / Ort 
 

Angaben zu Ihrer Verbrauchsstelle  

    
Marktlokation Strom * 

 

    
Ihre Stromzählernummer * Ihr Vorjahresverbrauch in kWh * 

 

    
Ihr Zählerstand abgelesen am 

 
 

 

    
Ihr bisheriger Stromversorger * 

 

    
Ihre Kundennummer beim bisherigen Stromversorger 

 

Lieferbeginn  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen. Sollten Sie keinen Termin eintragen beliefern wir Sie automatisch zum 
nächstmöglichen Termin. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung nach Ziffer 2 der beigefügten AGB. 

     Einzug        Lieferantenwechsel      Tarifwechsel   
 Datum der Schlüsselübergabe Termin 
 

Laufzeit und Kündigung  

Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit, wenn keine der Parteien den Vertrag mit einer Frist von 1 Monat in Textform (also z.B. per Brief, Fax oder E-
Mail) kündigt. 
 Abschlagswunsch:   €/Monat 
  

  



SEPA-Lastschriftmandat  

Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau - Gläubigeridentifikationsnummer DE94ZZZ00000104201 

Ich ermächtige die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die wiederkehrenden Zahlungen erfol-
gen in Euro. 
 

  
Kontoinhaber/-in Name / Vorname *  

 

  
IBAN * 

 
  
Ort, Datum * 

  
Kreditinstitut * 

 

  
BIC (bei ausländischen Konten) 

 
  
Unterschrift Kontoinhaber/-in * 

Anschrift des Kontoinhabers * (falls abweichend vom Vertragspartner) 

  
Straße / Hausnummer 

  
Postleitzahl / Ort 

 

Die Mandatsreferenz wird mir von der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau gesondert mitgeteilt. 

Vollmacht  

Ich bevollmächtige die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegen-
nahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit meinem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des 
bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage aller notwendigen Daten.  

Zudem bevollmächtige ich die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge 
über die Durchführung des Messstellenbetriebes und/oder der Messung. Soweit und solange für mich ein Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG 
für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtige ich den Lieferanten auch zur Abfrage meiner Messwerte bei 
diesem Dritten. 

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadt- und Überland-
werke GmbH Luckau-Lübbenau, Am Bahnhof 2 in 15926 Luckau, Telefon: 03544 5026-0, Fax: 03544 5026-26, E-Mail: info@suell.de) mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu-
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder 
Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

- Ende der Widerrufsbelehrung - 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Als Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeiten 
wir Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der datenschutzrechtlichen Regelungen der DSGVO, dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) oder spezialgesetzlicher Regelungen zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Liefervertrages mit Ihnen. Rechtsgrund-
lage ist insoweit Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO. Soweit Sie uns eine Werbeeinwilligung erteilt haben, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dieser Daten Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO. Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Durch-
führung des Vertragsverhältnisses und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsdatenverarbeiter 
und sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Druckdienstleister, Analy-
sespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und Netzbetreiber. Weitere Hinweise erhalten Sie dazu auf unserem dem Vertrag beiliegenden   
"Datenschutzinformation der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau", auf unserer Webseite www.suell.de/datenschutz oder 
schriftlich in unseren Geschäftsstellen. 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Werbezwecken  

     Ich bin damit einverstanden, von SÜLL telefonisch, per Telefax und mittels elektronischer Post (E-Mail/SMS) Unternehmens-, Markt-, 
Angebots- und Produktinformationen zu erhalten. Ich bin berechtigt, der vorgenannten Nutzung meiner Daten jederzeit gegenüber 
SÜLL zu widersprechen, z.B. per E-Mail an info@suell.de 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Auftragserteilung  

Ich beauftrage die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau mit der Lieferung von Strom an die genannte Lieferstelle. Die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau  außerhalb der Grundversorgung und die Ergän-
zenden Bedingungen für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen, die diesem Auftrag beiliegen bzw. die ich zusammen mit diesem Auftrag 
erhalten habe, sind Vertragsbestandteil. Von diesen habe ich Kenntnis genommen und bin mit ihrer Geltung einverstanden. 

 

    
Ort, Datum  Unterschrift 

http://www.suell.de/datenschutz
http://www.suell.de/datenschutz
http://www.suell.de/datenschutz
http://www.suell.de/datenschutz


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau–Lübbenau 
für die Strombelieferung von Kunden außerhalb der Grundversorgung 
 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Belieferung eines Kunden durch die 
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau–Lübbenau, Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, nachstehend Lie-
ferant genannt, mit elektrischer Energie für die vom Kunden angegebene Lieferstelle außerhalb der 
Grund- und Ersatzversorgung im Rahmen eines Sondervertrages, dessen Bestandteil sie sind. 
(2) Der Kunde kann unter verschiedenen Tarifen wählen. Der vom Kunden gewählte und vom Liefe-
ranten zu liefernde Tarif ist der Vertragsbestätigung des Lieferanten zu entnehmen. 
(3) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur für Abnahmestellen ohne registrierende Leis-
tungsmessung. 
(4) Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die die elektrische Energie überwiegend für den Eigenver-
brauch im Haushalt kaufen und Sonstiger Bedarf mit einem Jahresstromverbrauch bis 10.000 kWh pro 
Lieferstelle. 
(5) Als Sonstiger Bedarf gelten alle Nicht-Haushaltskunden mit einem Jahresstromverbrauch von mehr 
als 10.000 kWh pro Lieferstelle. 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Abschluss des Stromliefervertrages zwischen dem Lieferanten und dem Kunden setzt einen 
Auftrag des Kunden voraus. Der Auftrag kann schriftlich oder in Textform sowie über das Online-Be-
stellportal erteilt werden. 
(2) Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Lieferanten kommt zustande, sobald der Lieferant das 
Angebot des Kunden bestätigt -, spätestens mit Aufnahme der Belieferung durch den Lieferanten. Der 
Lieferant erklärt unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Eingang des Auftrags, in Textform, ob er den 
Auftrag bestätigt und ob sowie zu welchem Termin er eine vom Kunden gewünschte Belieferung auf-
nehmen kann.  
(3) Voraussetzung für das Zustandekommen des Stromliefervertrages und den Beginn der Belieferung 
ist, dass der Lieferant die Bestätigung der Kündigung des bisherigen Stromliefervertrags vom Vorliefe-
ranten des Kunden sowie die Bestätigung des Netznutzungsbeginns des Netzbetreibers vorliegt. Der 
Vertrag besteht aus den im schriftlichen bzw. elektronischen Auftragsformular angegebenen Bestand-
teilen. 
(4) Die Stromlieferung beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem der örtliche Netzbetreiber die 
Netznutzung ermöglicht. Die Lieferung beginnt entsprechend den Regelungen zum Lieferantenwech-
sel regelmäßig spätestens drei Wochen nach Zugang der Anmeldung der Netznutzung beim für den 
Kunden zuständigen Netzbetreiber. Besteht für die zu beliefernde Lieferstelle des Kunden bei Ver-
tragsschluss noch ein Stromliefervertrag mit einem anderen Lieferanten (Altstromliefervertrag), so be-
ginnt diese Stromlieferung erst mit dem Tag, der auf die Beendigung des Altstromliefervertrages folgt. 
Der Kunde kann in seinem Auftrag einen Wunschtermin für den Lieferbeginn angeben. Sollte der ge-
wünschte Termin nicht realisierbar sein, erfolgt die Lieferung zum nächstmöglichen Termin. Kommt 
innerhalb von sechs Kalendermonaten ab Vertragsschluss keine Belieferung des Kunden zustande 
oder teilt der Kunde die in seinem Auftrag anzugebenden Daten nicht vollständig oder nicht richtig mit, 
hat der Lieferant das Recht, diesen Stromliefervertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
(5) Die Vertragsbestätigung erfolgt in Textform und enthält eine zusammenhängende Aufstellung aller 
für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben gem. § 41 Abs. 1 EnWG sowie eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten Vertragsbedingungen gem. § 41 Abs. 4 EnWG, insbesondere  
1. Angaben zum Kunden (ggf. Firma, Registergericht, Registernummer bzw. Familienname, Vor-

name sowie Adresse, Kundennummer), 
2.  Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den Aufstellungsort 

des Zählers, 
3.  Angaben zum Lieferanten (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse), 
4.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Belieferung durchgeführt wird (Firma, Re-

gistergericht, Registernummer und Adresse), und 
5.  Angaben zu den Preisen. 
Wenn dem Lieferanten die Angaben nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflich-
tet, dies dem Lieferanten auf Anforderung mitzuteilen. 
§ 3 Strompreis 
(1) Der Kunde verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellte und abgenommene elektrische Energie zu 
bezahlen. 
(2) Der vom Kunden für den von ihm jeweils gewählten Tarif zu zahlende Strompreis ergibt sich zu-
nächst aus den bei Vertragsschluss vereinbarten Preisen. Kommt es nach Vertragsschluss zu einer 
auf § 5 gestützten Preisänderung, so tritt der mitgeteilte zukünftig geltende Preis an die Stelle des zu-
vor vereinbarten Preises. Der Kunde kann darüber hinaus die jeweils aktuellen Preise im Internet unter 
www.suell.de einsehen oder telefonisch beim Lieferanten erfragen. 
§ 4 Bedarfsdeckung, Art der Versorgung 
(1) Der Kunde ist für die Dauer des Stromliefervertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebun-
denen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken. Ausgenommen 
ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer 
Leistung und aus erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicher-
stellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Versorgung dienen (Notstromaggregate). Not-
stromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monat-
lich zur Erprobung betrieben werden. 
(2) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis 
maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitätsversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, 
angeschlossen ist. 
§ 5 Preisänderungen 
(1) Der Gesamtlieferpreis setzt sich aus einem Arbeits- und einem Grundpreis zusammen. Er enthält: 
die Kosten für Beschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung (soweit 
diese dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden) sowie für die Abrechnung, die aus dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzu-
gangsentgelt, die erhobene Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), die Umlage 
nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-Haftungsumlage, die Umlage für abschaltbare Lasten, die 
Konzessionsabgaben und die Stromsteuer.  
(2) Die Preise nach § 5 Abs. 1 sind Nettopreise, zusätzlich fällt die Umsatzsteuer in der jeweils gelten-
den Höhe (derzeit 19 %) an. Bei Verbrauchern gelten die im Preisblatt ausgewiesenen Bruttopreise. 
Bei Kaufleuten wird die Umsatzsteuer auf die Nettopreise zzgl. Stromsteuer berechnet und separat 
ausgewiesen. 
(3) Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in 
Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilge-
richtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch den Lieferanten sind aus-
schließlich Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Absatz 1 maß-
geblich sind. Der Lieferant ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, 
eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist der Lieferant verpflichtet, Kostensteige-
rungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. 
(4) Der Lieferant nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. 
Der Lieferant hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kosten-
senkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kosten-
erhöhungen. Insbesondere darf der Lieferant Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kosten-
steigerungen. 
(5) Änderungen der Preise nach § 5 Absatz 3 sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird 
dem Kunden die Änderung spätestens 1 Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mittei-
len. Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Preismitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird 
die Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht wirksam. Im Übrigen bleibt § 315 BGB unberührt. 
(6) Abweichend von vorstehenden Absätzen 3 bis 5 werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß 
Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens und ohne das Recht 
des Kunden, den Vertrag fristlos zu kündigen, an den Kunden weitergegeben. 
(7) Absätze 3 bis 5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veran-
lasste, die Beschaffung, Erzeugung, Speicherung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder 
den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam 
werden. 

(8) Hat der Lieferant eine Preisgarantie im Auftragsformular mit dem Kunden vereinbart, so ist eine 
Preisanpassung gem. § 5 Abs. 3 -  5 während der Laufzeit der Preisgarantie nur für die Preisbestand-
teile möglich, die keiner Preisgarantie unterliegen. Die von einer Preisgarantie umfassten Preisbe-
standteile werden im Auftragsformular genannt. 
§ 6 Umfang der Stromlieferung, Befreiung von der Lieferpflicht 
(1) Der Lieferant ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Stromlieferung 
erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu 
treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nie-
derspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den Preisen und Bedingungen dieses Vertrages 
Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen dieses Vertrages für die Zwecke 
des Letztverbrauchs geliefert. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen dieses Vertrages zu 
befriedigen und für die Dauer des Vertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des 
Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit die Bedingungen dieses Vertrages zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 

der Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder 

3  soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lie-
ferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, der Liefe-
rant von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten 
Maßnahmen des Lieferanten nach § 19 beruht. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlan-
gen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängen-
den Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können. 
(4) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung als Folge ei-
ner Störung des Netzanschlusses gemäß Abs. 3 Satz 1 können dem Kunden nach den gesetzlichen 
Vorschriften Ansprüche gegen den Netzbetreiber, an dessen Netz die Lieferstelle des Kunden ange-
schlossen ist, zustehen. 
§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchs-
geräte sind dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. 
Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Lieferant in ergänzenden Bedingungen 
regeln. 
§ 8 Messeinrichtungen, kombinierter Vertrag 
(1) Der vom Lieferanten gelieferte Strom wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellen-
betreibers (MSB) nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. 
(2) Bei intelligenten Messsystemen (iMS) und modernen Messeinrichtungen (mME) ist grundsätzlich 
der Abschluss eines separaten Messstellenvertrages zwischen dem Messstellenbetreiber (MSB) und 
dem Kunden erforderlich.  
(3) Erfolgt der Messstellenbetrieb durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber (MSB), so beauf-
tragt der Kunde den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages mit der Abwicklung des Messstellenbe-
triebs in der Weise, dass der Lieferant die erforderlichen Vereinbarungen mit dem zuständigen Netz-
betreiber/Messstellenbetreiber abschließt und Erklärungen abgibt, damit die Abrechnung der Mess-
stellenbetriebsentgelte für die Laufzeit dieses Liefervertrages ausschließlich über den Lieferanten er-
folgen kann (kombinierter Vertrag nach § 9 Abs. 2 MsbG). Die standardisierten Informationspflichten 
des Messstellenbetreibers (MSB), die unmittelbar den Kunden betreffen, sollen unabhängig davon 
weiterhin vom MSB unmittelbar gegenüber dem Kunden erbracht werden. Wegen der einzelnen Stan-
dardleistungen gem. § 35 MsbG wird auf die veröffentlichten Bedingungen des MSB verwiesen. Die 
Erbringung von Zusatzleistungen bedarf einer gesonderten Vereinbarung.  
(4) Der Lieferant berechnet die Kosten für die Nutzung der Messstelle (Messstellenbetriebsentgelte) 
an den Kunden im Rahmen des Lieferpreises in der tatsächlich anfallenden Höhe nach Maßgabe der 
§ 5 Abs. 1 weiter. Zahlt der Kunde die Entgelte für den Messstellenbetrieb für iMS oder mME an einen 
von ihm beauftragten wettbewerblichen Messstellenbetreiber, berechnet der Lieferant im Rahmen der 
Stromlieferung kein Entgelt für den Messstellenbetrieb.  
(5) Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messein-
richtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 
3 des Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag 
auf Prüfung nicht beim Lieferanten, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichti-
gen. Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Lieferanten zur Last, falls die Abweichung die ge-
setzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 
§ 9 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an den jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie 
muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist an-
zubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertrags-
strafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Mo-
nate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis 
zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Preis zu berechnen. 
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs 
Monaten verlangt werden. 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, 
so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 
§ 11 Ablesung 
(1) Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die er vom 
Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten er-
halten hat. 
(2) Der Lieferant kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden 
abgelesen werden, wenn dies 
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der 

Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar 
ist. Eine Selbstablesung wird nicht verlangt, wenn eine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten 
erfolgt. Der Lieferant darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Able-
sung kein gesondertes Entgelt verlangen. 

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Lieferant das Grundstück und die Räume des Kunden trotz Be-
achtung der in § 9 für das Zutrittsrecht geregelten Voraussetzungen nicht zum Zwecke der Ablesung 
betreten kann, darf der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei ei-
nem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung 
der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstable-
sung nicht oder verspätet vornimmt. 
§ 12 Abrechnung 
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 b Absatz 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes abgerechnet. Dies erfolgt Zeitabschnitten, die ein Jahr nicht überschreiten dürfen. 



(2) Auf Wunsch des Kunden werden Abrechnungen und Abrechnungsinformationen elektronisch über-
mittelt, wobei nach seiner Wahl dabei einmal jährlich eine unentgeltliche Übermittlung der Abrechnun-
gen und Abrechnungsinformationen in Papierform erfolgen wird. 
(3) Für Kunden ohne Fernübermittlung der Verbrauchsdaten: Soweit der Kunde die elektronische 
Übermittlung nach Abs. 2 wählt, erfolgt eine Übermittlung der Abrechnungsinformationen durch den 
Lieferanten alle sechs Monate, wobei der Kunde auch eine Übermittlung alle drei Monate verlangen 
kann. Die Übermittlung der Abrechnungsinformationen erfolgt unentgeltlich. 
(4) Für Kunden mit Fernübermittlung der Verbrauchsdaten: Der Lieferant stellt dem Kunden monatli-
che Abrechnungsinformationen zur Verfügung auf elektronischem Wege zur Verfügung. 
(5) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der 
für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen sind auf der Grundlage von Erfahrungswerten für vergleichbare Kunden angemessen 
zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze. 
(6) Der Kunde kann abweichend von Abs. 1 eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Ab-
rechnung verlangen. Wählt er eine solche Abrechnungsweise, wird der Lieferant mit ihm einen geson-
derten Vertrag schließen. 
§ 13 Abschlagszahlungen und Zahlungsweise 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Lieferant für die nach der letz-
ten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Die Abschlagshöhe muss 
sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden richten. Macht der Haushaltskunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies bei der Bemessung angemessen zu berücksichtigen. Eine bei Ver-
tragsabschluss vereinbarte Voraus- oder Abschlagszahlung wird bei der Belieferung von Haushalts-
kunden nicht vor Beginn der Lieferung fällig. 
(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen 
mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende vollständig mit der nächsten Abschlagszahlung zu verrechnen oder binnen zwei Wo-
chen auszuzahlen. Guthaben, die aus der Schlussabrechnung folgen, sind binnen zwei Wochen aus-
zuzahlen. 
(4) Der Lieferant bietet dem Kunden verschiedene Zahlungsweisen an. Der Kunde kann zwischen ei-
ner Zahlung durch Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats und durch Überweisung wählen.  
§ 14 Vorauszahlungen 
(1) Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszah-
lung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen ei-
ner Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. 
Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraus-
setzungen für ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Ab-
rechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Lieferant Abschlagszahlungen, so kann er 
die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächs-
ten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld- oder Chip-
kartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 
§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant 
in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich sei-
nen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann der Lieferant die Sicherheit 
verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wert-
papieren gehen zu Lasten des Kunden. 
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden 
kann. 
§ 16 Rechnungen  
Die Rechnungen werden unter Beachtung der Vorgaben des § 40 EnWG erstellt. Auf im Abrechnungs-
zeitraum eingetretene Änderungen der Preise und Bedingungen wird hingewiesen. Eine Schlussrech-
nung wird gem. § 40 c Abs. 2 EnWG erstellt. 
§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. Einwände gegen Rechnungen 
und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Lieferanten zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur, 
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2.  sofern 
a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so 

hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 

nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 

(2) Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten, durch Maßnahmen vor Ort oder gerichtliche Verfahren einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten konkret oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist 
dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer 
als die Höhe der Pauschale. 
(3) Gegen Ansprüche des Lieferanten kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Lie-
feranten zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Lieferant 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des 
ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf-
grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen 
zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer 
Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte 
Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeit-
raum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festge-
stellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den Vertragsbedingungen in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer 
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer fälligen Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der Lieferant berechtigt, die Versorgung bei Haushaltskunden einen Mo-
nat und bei Nicht-Haushaltskunden zwei Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unter-
brechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aus-
sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Lieferant kann mit der Mahnung zu-
gleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung steht. Haushaltskunden werden mit der Unterbrechung darüber informiert, wel-
che Möglichkeiten es zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung gibt. Wegen Zahlungsverzuges 
darf der Lieferant eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen 
nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtun-
gen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 
bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht 
sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die 

wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind oder die aus einer 
streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. 
(3) Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden acht Werktage im Voraus anzukün-
digen. 
(4) Der Lieferant hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für 
ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstel-
lung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten werden in der Höhe weiterberechnet, wie sie dem Liefe-
ranten vom Netzbetreiber in Rechnung gestellt werden. 
§ 20 Kündigung 
(1) Der Stromliefervertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 1 Monat gekün-
digt werden. 
(2) Hat der Kunde einen Tarif mit einer Mindestlaufzeit von, so kann die Kündigung abweichend 
von § 20 Abs. 1 erstmals zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit unter Einhaltung der Frist von 
1 Monat auf das Ende der Mindestlaufzeit erfolgen. 
(3) Hat der Kunde einen Tarif mit einer Preisgarantie gewählt, so kann die Kündigung abwei-
chend von § 20 Abs. 1 erstmals zum Ablauf der im Vertrag genannten Mindestlaufzeit unter Ein-
haltung der Frist von 1 Monat auf das Ende der Mindestlaufzeit erfolgen. 
(5) Bei einem Umzug ist der Kunde abweichend von Abs. 1 bis Abs. 3 berechtigt, den Vertrag 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Im Falle einer um-
zugsbedingten Kündigung informiert der Kunde den Lieferanten insbesondere über das Datum 
des Auszugs sowie seine neue Rechnungsanschrift. 
(6) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des Kunden unver-
züglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang in Textform bestätigen. 
(7) Der Lieferant darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 
§ 21 Fristlose Kündigung 
Der Lieferant ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kün-
digen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 
§ 22 Vertragslaufzeit 
(1) Wenn für den Tarif im Vertrag eine Mindestlaufzeit vereinbart wird, so beginnt diese mit dem 
Vertragsabschluss nach § 2 Abs. 1 dieser AGB. Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag zum Ab-
lauf der Mindestlaufzeit mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. Wird der Vertrag von kei-
ner Partei zum Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt, verlängert er sich automatisch auf unbe-
stimmte Zeit und kann dann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat gekün-
digt werden. 
(2) Wird für einen Tarif keine Mindestvertragslaufzeit vereinbart, läuft der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat gekündigt wer-
den. 

§ 23 Widerrufsrecht 
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht 
auszuüben, muss der Kunde dem Lieferanten (Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau, Am 
Bahnhof 2, 15926 Luckau, Telefon: 03544.5026-0, Telefax: 03544.5026-26, E-Mail: info@suell.de) mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunden kann dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 
Folgen des Widerrufs:  
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat der Lieferant dem Kunden alle Zahlungen, die er von ihm 
erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei dem Lieferanten eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwendet der Lieferant dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Hat der Kunden verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Wider-
rufsfrist beginnen soll, so hat der Kunde dem Lieferanten einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde vom Lieferanten von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  
– Ende der Widerrufsbelehrung – 

§ 24 Bonitätsauskunft 
Der Lieferant behält sich vor, unter Beachtung des Datenschutzrechts die Prüfung der Bonität eines 
neuen Kunden vor Vertragsabschluss über einen externen Dienstleister vorzunehmen. 
§ 25 Zukünftige Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(1) Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Zu-
stimmung des Kunden. Sie werden dem Kunden spätestens einen Monat vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
(2) Der Lieferant wird dem Kunden eine Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen anbie-
ten, wenn und soweit die Anpassung erforderlich ist, um 
(a) eine nicht unbedeutende Störung der bei Vertragsschluss vorhandenen Ausgewogenheit des 

Vertragsverhältnisses wegen unvorhersehbarer Änderungen, die der Lieferant nicht veranlasst 
und auf die er auch keinen Einfluss hat, zu beseitigen oder 

(b) eine im Vertragsverhältnis entstandene Lücke, die nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Vertrages entstehen lässt, zu beseitigen 

und das Gesetz keine Regelung bereithält, die die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses wieder-
herstellt oder die entstandene Lücke füllt. Eine Lücke kann insbesondere dann entstehen, wenn eine 
vereinbarte Klausel nach der Rechtsprechung als unwirksam gilt. Die Zustimmung des Kunden nach 
Absatz 1 gilt in den vorgenannten Fällen als erteilt, wenn er der Änderung nicht bis zum vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform widerspricht. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Darüber hinaus kann der Kunde bei einer Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach diesem Absatz den Stromliefervertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Auf die Wirkung eines ausbleibenden Widerspruchs sowie das beste-
hende Kündigungsrecht wird der Lieferant den Kunden in seiner brieflichen Mitteilung besonders hin-
weisen. 
(3) Stimmt der Kunde der ihm nach Absatz 1 angebotenen Änderung der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen nicht zu oder widerspricht der Kunde der angebotenen Änderung in den Fällen des Absat-
zes 2 form- und fristgemäß, werden die ihm angebotenen Änderungen nicht wirksam. 
§ 26 Lieferantenwechsel 
Der Lieferant wird die für einen Lieferantenwechsel erforderlichen Mitwirkungspflichten unentgeltlich 
und zügig erbringen. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für 
ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln konnte, ist der geschätzte 
Verbrauch anzugeben. 
  



§ 27 Informationen über die Rechte von Kunden 
Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) können Fragen und Beschwer-
den im Zusammenhang mit der Energielieferung an den Lieferanten richten: 

Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau 
Am Bahnhof 2 
15926 Luckau 
Telefon: 03544.5026-0 
Montag bis Donnerstag: 7–16 Uhr, Freitag: 7-12 Uhr 
Telefax: 03544.5026-26 
E-Mail: info@suell.de 

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas stellt Informatio-
nenüber das geltende Recht, die Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für 
die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice 
Postfach 8001 
53105 Bonn 
Telefon: 030 22 48 05 00 
Montag bis Donnerstag: 9–15 Uhr, Freitag: 9–12 Uhr 
Telefax: 030 22 48 03 23 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

Zur Beilegung von Streitigkeiten können Verbraucher ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungs-
stelle Energie beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kundenservice des Lieferanten angeru-
fen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Das Recht der Beteiligten, 
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung ge-
mäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Der Lieferant ist verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzuneh-
men. 

Schlichtungsstelle Energie e. V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Telefon: 030 27 57 24 00 
Telefax: 030 275 72 40 69 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 
 
Für Online-Vertragsschlüsse: Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 ODR-VO. 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die 
Beilegung ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen zu nut-
zen. 

§ 28 Datenschutz 
Als Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der daten-
schutzrechtlichen Regelungen der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder spezialge-
setzlicher Regelungen. Unsere konkreten Informationen i.S.d. Art. 13 ff. DSGVO sind als Anlage beige-
fügt. Zusätzlich können Sie sie unter www.suell.de/datenschutz oder vor Ort in unseren Kundencentern 
erhalten.  
§ 29 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
§ 30 Informationen gemäß § 4 Abs. 2 EDL-G 
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Ver-
gleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls An-
gaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenen-
falls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgen-
der Internetseite: www.bfee-online.de, www.vzbv.de und www.dena.de. 
§ 31 Schlussbestimmungen 
(1) Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen bzw. undurch-
führbaren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. 
§ 32 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Stromliefervertrag ist der Unterneh-
menssitz des Lieferanten, soweit es sich nicht um Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handelt.  
 
Stand: November 2021 



 
 
 

 
Ergänzende Bedingungen für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 
 
 
1. Wärmespeicheranlagen 
 
1.1. Unter die Preisregelung und Nebenbestimmungen fallen elektrische Wärmespeichersysteme, wie Ein-

zel-, Fußboden- und Zentralspeicherheizungen. Diese können auch mit Anlagen zur Warmwasserbe-
reitung (Speicher) kombiniert werden. 

 
1.2. Der Stromverbrauch, dieser unter 1.1. genannten Anlagen und Geräte wird getrennt vom übrigen 

Stromverbrauch gemessen. Hierfür wird ein separater Zähler benötigt. 
 
1.3. Die Wärmespeicheranlagen werden mit Freigabe- bzw. Aufladezeiten betrieben. 
 
1.4. Verantwortlich für die Festlegung bzw. Änderung der Aufladezeitenregelungen ist ausschließlich der 

jeweils örtlich zuständige Netzbetreiber. Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Netzbetrei-
ber.  
Im Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau - Lübbenau gelten derzeit folgenden Re-
gelungen (Angaben ohne Gewähr): 
Freigabe- bzw. Aufladezeiten: die Ladezeit in der Nacht täglich in der Regel zwischen 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr MEZ und die Tagnachladung täglich in der Regel zwischen 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr MEZ. 
Im Netzgebiet der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH gelten derzeit folgenden Regelungen 
je nach Auflademodell (Angaben ohne Gewähr): 
Freigabe- bzw. Aufladezeiten: die Ladezeit in der Nacht täglich in der Regel zwischen 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr MEZ und die Tagnachladung täglich in der Regel zwischen 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr MEZ. 
 
Diese Zeiten können von dem örtlichen Netzbetreiber im Bedarfsfall angepasst werden. 

 
 
2. Wärmepumpen 
 
2.1. Unter die Preisregelung und Nebenbestimmungen fallen fest installierte Systeme zur Wohnungslüftung 

mit Wärmerückgewinnung. Sie sind sowohl mit einer integrierten als auch mit einer separaten elektri-
schen Ergänzungsheizung kombinierbar.  

 
2.2. Der Stromverbrauch dieser unter 2.1. genannten Anlagen und Geräte wird getrennt vom übrigen 

Stromverbrauch gemessen. Hierfür wird ein separater Zähler benötigt. 
 
2.3. Die Wärmepumpen werden mit Sperrzeiten betrieben. Der Strombezug für unterbrechbare Anlagen 

wie Wärmepumpen wird zu den Spitzenlastzeiten vom jeweiligen Netzbetreiber unterbrochen. 
 
2.4. Verantwortlich für die Festlegung bzw. Änderung der Sperrzeitenregelungen ist ausschließlich der 

jeweils örtlich zuständige Netzbetreiber. Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Netzbetrei-
ber.  
Im Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau - Lübbenau gelten derzeit folgenden Re-
gelungen (Angaben ohne Gewähr): 
Sperrzeiten für Wärmepumpen: täglich in der Regel von 11:00 bis 13:00 Uhr MEZ und von 17:00 bis 
19:00 Uhr MEZ. 
Im Netzgebiet der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH gelten derzeit folgende Regelungen 
(Angaben ohne Gewähr): 
Sperrzeiten für Wärmepumpen: täglich in der Regel von 11:30 bis 12:30 Uhr MEZ und von 17:45 bis 
19:15 Uhr MEZ. 
 
Diese Zeiten können von dem örtlichen Netzbetreiber im Bedarfsfall angepasst werden. 

 
2.5. Bei Wärmepumpen darf der Strombezug der Wärmepumpen nicht länger als jeweils 2 Stunden hinter-

einander und insgesamt nicht länger als 6 Stunden innerhalb von 24 Stunden unterbrochen werden; 
dabei darf die Betriebszeit zwischen zwei Unterbrechungszeiten nicht kürzer als die jeweils vorange-
gangene Unterbrechungszeit sein. 

 
Stand: 01.01.2012 



 
Muster-Widerrufsformular 

 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)  
 
- An Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau – Lübbenau, Am Bahnhof 2 in 15926 Luckau, 
Telefon: 03544/5026-0, Fax: 03544/5026-26, E-Mail: info@suell.de: 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
 
- Datum 
 
 
_________________________________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 



 

Datenschutzinformation 
der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau 
 
 

1. Name und Kontaktdaten 
a) verantwortliche Stelle 
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau 
Am Bahnhof 2 
15926 Luckau 
Telefon: 03544 / 5026-0 
Telefax: 03544 / 5026-26 
E-Mail: info@suell.de 
b) Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Rechtsanwalt Markus Selent 
Raumerstraße 23 
10437 Berlin  
Telefon: 030 / 60933555 
Telefax: 030 / 60933558 
E-Mail: selent@point-of-law.de 
2. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 
a) Welche Ihrer Daten nutzen wir und woher stammen Ihre Daten? 
Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen des Kundenverhältnisses von 
Ihnen bzw. zulässigerweise von Dritten erhalten (z.B. Ableser, Vermieter 
usw.). 
Dies sind insbesondere Personalien (z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, 
Geburtstag,), Vertragsdaten (z.B. Kundennummer, Zählernummer, Ver-
brauch, Abrechnung und Kontonummer, Schriftwechsel) 
b) Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtgrundlage verarbeiten 

wir Ihre Daten? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der daten-
schutzrechtlichen Regelungen der DSGVO, dem BDSG oder spezialgesetz-
licher Regelungen zur Begründung, Durchführung und Beendigung des 
Liefervertrages mit Ihnen. Rechtsgrundlage ist insoweit Art 6 Abs. 1 lit b) 
DSGVO. Der Zweck der Verarbeitung richtet sich in erster Linie nach den 
Anforderungen der Durchführung des Liefervertrages (Erbringung der ver-
traglichen Leistung, Erfassen und Abrechnen des Verbrauchs). 
Aufgrund Vorgaben aus diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Mess-
stellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verar-
beitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen, verarbeiten 
wir Ihre Daten u.a. im Rahmen der Erfüllung von Melde- oder Dokumentati-
onspflichten  gegenüber Ämtern, Behörden und Aufsichtsinstitutionen, auf 
Grundlage einer rechtlichen Basis nach Art 6 Abs. 1 lit c) DSGVO. 
Darüber hinaus Verarbeiten wir Ihre Daten nach durchgeführter Abwägung 
der widerstreitenden Interessen im Rahmen der Konsultation und Datenaus-
tausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von Boni-
täts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 31 BDSG, um rechtliche Ansprüche geltend zu 
machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, um Straftaten 
aufzuklären oder zu verhindern (z.B. Stromdiebstahl o.ä.) oder um Adres-
sermittlung durchzuführen (z.B. bei Umzügen). Dies erfolgt aufgrund von Art 
6 Abs. 1 lit f) DSGVO. 
Wir verarbeiten darüber hinaus ihre personenbeziehbaren Daten zu Zwe-
cken der Direktwerbung. Hierzu lassen wir Ihnen, soweit Sie uns Ihre Einwil-
ligung erteilt haben, bei Fax, Telefon, SMS oder E-Mail Unternehmens-, 
Markt-, Angebots- und Produktinformationen. Rechtsgrundlage ist insoweit 
die Einwilligung i.S.d Art 6 Abs.1 lit. a) DSGVO. 
c) Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer des Vertragsverhält-
nisses mit uns. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewah-
rungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Han-
delsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort 
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis 
zu zehn Jahren. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff BGB 
bis zu dreißig Jahre betragen können, wobei die regelmäßige Verjährungs-
frist drei Jahre beträgt. Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist und keine gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen bestehen, werden Ihre Daten unverzüglich 
gelöscht. 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten aus der rechtmäßigen Werbeein-
willigung so lange, bis Sie den Werbeempfang widerrufen. Ihre Einwilligung 
speichern wir aber bis zum Ablauf der Verjährungsfrist, um auch im Nach-
hinein nachweisen zu können, Ihnen bisher rechtmäßig Newsletter zuge-
sandt zu haben. 
3. Weitergabe Ihrer Daten 
a) Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten? 
Bsp.: Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre 
Daten, die diese zur Durchführung des Vertragsverhältnisses und der Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsda-
tenverarbeiter und sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwe-
cken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Druckdienstleister, 
Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und Netzbetrei-
ber. 
Informationen geben wir nur weiter, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt 

sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener 
Daten z.B. öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Finanzbehör-
den) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung sein. 
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre 
Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben. 
b) Werden Ihre Daten in ein Drittland oder an eine internationale Or-

ganisation übermittelt? 
Eine Datenübermittlung in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihres Ver-
tragsverhältnisses erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns 
Ihre Einwilligung erteilt haben. Derzeit ist keine Datenübermittlung ins Aus-
land geplant. 
4. Ihre Rechte 
Sie haben ein Recht auf Auskunft (Art.15 DSGVO), Berichtigung (Art.16 
DSGVO), Löschung (Art.17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung 
(Art.18 DSGVO), Datenübertragbarkeit (Art.20 DSGVO) sowie Widerspruch 
gegen die Verarbeitung (Art.21 DSGVO). Bitte kontaktieren Sie uns, wenn 
Sie diese Rechte ausüben möchten. 
Sie können Ihre Einwilligung im Sinne von Art.6 Abs.1 lit.a) DSGVO jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z.B. per E-Mail an info@suell.de. 
Hiervon wird die Rechtmäßigkeit der bis zu Ihrem Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitung nicht berührt. 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gegen bestehende datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt, kön-
nen Sie sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe bei einer Aufsichts-
behörde beschweren. Die Beschwerde können Sie insbesondere an eine 
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltes, ihres Arbeitsplat-
zes oder dem Ort des mutmaßlichen Verstoßes richten. 
 
 
Version 1.0 des Informationsblattes Datenschutzinformation der Stadt- 
und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau 
 
Luckau, 25.05.2018 
 
Ihre Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kennzeichnung der Stromlieferungen 2022

Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau
Am Bahnhof 2
15926 Luckau

Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftgesetz vom 07. Juli 2005, geändert 2021

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Sonstige fossile Energieträger

Erneuerbare Energien,
finanziert aus der EEG-Umlage

Erneuerbare Energien mit
Herkunftsnachweisen, nicht
finanziert aus der EEG-Umlage

CO2-Emissionen

Radioaktiver Abfall

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Sonstige fossile Energieträger

Erneuerbare Energien,
finanziert aus der EEG-Umlage

Erneuerbare Energien mit
Herkunftsnachweisen, nicht
finanziert aus der EEG-Umlage

CO2-Emissionen

Radioaktiver Abfall

Lieferländer der Herkunftsnachweise

Norwegen 86,7%

Island 9,6%

Deutschland 3,7%

Angabe der Lieferländer der Herkunftsnachweise gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG

Gesamtstromlieferungen
des Unternehmens

451 g/kWh

0,0001 g/kWh

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet: www.suell.de, per Telefon: 03544.5026-0, per Faxabruf: 03544.5026-26 oder bei der Beratungsstelle der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau - Stand der Information: 01. November 2023.

Informationen zu Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung sowie ihren Angeboten finden Sie auf einer bei der Bundesstelle für 
Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieterliste unter www.bfee-online.de.

* Die Tarife der Produktfamilie "Natur" beinhalten Herkunftsnachweise zu 100% aus norwegischer Wasserkraft.

** Die Tarife der Produktfamilie "Pur" beinhalten 100% Strom aus unserem Blockheizkraftwerk in Lübbenau. Die Erzeugung erfolgt im umweltschonenden Kraft-Wärme-
Kopplungsverfahren, der Strombezug ist somit frei von Atomstrom.

Zum Vergleich:
Stromlieferungen in Deutschland

Produktfamilie "Natur" * Produktfamilie "Pur" **

0 g/kWh

0,0000 g/kWh

94 g/kWh

0,0000 g/kWh

377 g/kWh

0,0002 g/kWh

263 g/kWh

0,0001 g/kWh

Reststromlieferungen
(SpreewaldStrom)

5,0%

37,1%

27,4%

1,0%

29,5%

6,6%

32,5%

10,8%

1,2%

40,7%

8,2%

41,1%

58,9%

41,1%

58,9%

2,9% 21,6%

16,0%

0,6%

0,0%
58,9%
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